
 

 

 

RECHTSSCHUTZ  

Kontakt / Ansprechpartner: 
 

Für Anfragen und nähere Informationen stehen Ihnen in unserem Hause gerne zur Verfügung: 

 Marcel Riedel 
Abteilungsleiter - Erneuerbare Energietechnologien 
Tel: +49 (0) 29 38 / 97 80 - 31   E-Mail: riedel@evk-oberense.de 

 Marius Janning 
Kundenbetreuung - Windenergie 
Tel: +49 (0) 29 38 / 97 80 - 32   E-Mail: janning@evk-oberense.de  

 



 

 
Hinweis: Die oben gemachten Angaben sind nicht abschließend, es handelt sich lediglich um Auszüge aus den 
Versicherungskonzepten. 
 

Warum wir mit Ihnen über dieses Thema reden möchten: 
 

• Sie investieren bei z.B. Vertragsverhandlungen für den Betrieb von EE-Anlagen 
(Wartungsverträge, Direktvermarktung) Tausende von Euro in vorsorgliche Rechtsberatung, um 
im Fall der Fälle „Recht zu haben“. Sichern Sie sich mit geringen Beiträgen juristischen Beistand, 
um auch „Recht zu bekommen“ und Ihre Interessen ab Gericht zu wahren. 

• Sie schließen Verträge mit Konzernen! Wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, ist 
der „Goliath“ aufgrund der Größe und seiner Möglichkeiten zumeist klar im Vorteil. Rechtsschutz 
sorgt für einen Ausgleich in der Finanzausstattung. 

 
Schadenbeispiele:  EVK-Deckungskonzept/e: 
   

Vertrags- und Sachenrecht (im Zusammenhang 
mit Neubau und Errichtung) - Grunddeckung: 
Vertraglich hat der Anlagenbetreiber einer WEA 
Pönalen mit dem Hersteller vereinbart, sofern die 
neue Anlage verspätet in Betrieb genommen wird. 
Während der Bauphase kommt es zu einem 
Ausführungsfehler bei der Montage. Der 
Hersteller versucht aufgrund eines angeblichen 
Mitverschuldens des eingesetzten Subunter-
nehmers den vereinbarten Tagessatz der Pönale 
zu halbieren. Der Betreiber ist nicht einverstanden 
und möchte juristisch dagegen vorgehen.  
 
Straf-Rechtsschutz – gesonderter Baustein: 
Eine WEA ist havariert  - wahrscheinlich aufgrund 
versäumter wiederkehrender Überprüfungen. Da-
durch entsteht ein Umweltschaden. Private sowie 
öffentlich-rechtliche Schadenersatzansprüche 
fallen zwar in den Schutz der Betreiber-
haftpflichtversicherung. Der zuständige Kreis 
leitet gegen den Verantwortlichen des Betreibers 
aber ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
wegen des Vorwurfs der Bodenverunreinigung 
ein.  

  
• Versicherungsschutz für Windenergie-, 

Photovoltaik-, Biomasse-, Wasserkraft- 
und Energiespeicheranlagen möglich 

 
• Rechtsstreit im Zusammenhang mit 

Neubau und Errichtung im Vertrags- und 
Sachenrecht versicherbar 

 
• Rechtsschutz für Gewährleistungs-

ansprüche ab mangelfreier Abnahme im 
Vertrags- und Sachenrecht versicherbar 

 
• Baustein-Konzept: bedarfsgerechte 

Erweiterung bis hin zum  Straf-
Rechtsschutz erspart unnötige Beiträge  

 
• Optionaler Baustein: Übernahme der 

kompletten Honorarberatungskosten 
möglich 

 
• Regelmäßige Überprüfung der 

Rahmenabkommen auf Marktaktualität  
 

 
Warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten: 
   

• Der Geschäftsführer des EVK  ist selbst 
Betreiber und kennt die Anliegen seiner 
Kunden  

• EVK ist seit über 25 Jahren erfolgreich „Echt, 
Verlässlich und Kreativ“ am Markt.  

 • Wir bündeln die Betreiber-Interessen und 
ermöglichen Absicherungen  in 
Rahmenabkommen, die weit über den 
Marktstandard hinausgehen. 

• Über 10.000 EE-Betreiber vertrauen uns. 
 
 


